
 
 

 
X:\ZCLP\Studienförderung\Studienförderprogramm\Studienförderprogramm_aktuell_060508.doc Seite 1 / 3 

 

Studienförderprogramm der Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC) 
 
 
Zielstellung: 
 
Die CAC ist eines der größten international am Markt agierenden mittelständigen 
Ingenieurunternehmen Ostdeutschlands mit den traditionellen Geschäftsfeldern der Raffinerie- 
und Gastechnik, der Petrochemie sowie der Chemie- und Pharmatechnik.  
Die CAC bietet ein Leistungsspektrum an, das von der Verfahrenstechnik und dem Engineering 
über das Projektmanagement sowie der Bauüberwachung bis hin zur Inbetriebnahme reicht.  
 
Die CAC stellt sich mit ihrem Studienförderprogramm einer gesellschaftspolitischen 
Verpflichtung, die hohen Anforderungen und Erwartungen, die die Industrie an Jungakademiker 
stellt, einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben zu schaffen.       
 
Das Studienförderprogramm ist der wichtigste Bestandteil der Nachwuchsförderung der CAC. 
 
Der Schwerpunkt dieser Nachwuchsförderung junger am Chemieanlagenbau interessierter 
Akademiker ist es, schon mit Beginn des Studiums an eine langfristige Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Teams in den Fachbereichen am Standort in Chemnitz und mit Anwendung des 
Fachwissens auf den internationalen Baustellen der CAC aufzubauen. 
 
Die im Studienförderprogramm befindlichen Studenten/innen werden über das gesamte 
Studium hinweg fachlich gefördert und über persönlich zugeordnete Mentoren betreut.  
 
Das Ziel ist es, neben der Förderung der für die CAC bedarfsorientierten Studiengänge für 
einen erfolgreichen Berufseinstieg in die CAC  auch die für den Studenten/in kürzere und 
effektive Studienzeit.   
 

Inhalt:  
 

• Die Anzahl der geförderten Studenten entspricht dem zukünftigen Bedarf der 
Fachbereiche und wird vor Vergabe jährlich neu unternehmerisch entschieden.  
 

• Bewerbungen für die von der CAC vorher festgelegten bedarfsorientierten Studiengänge 
werden jeweils bis Juni eines jeden Jahres entgegengenommen und bis zum September 
eines jeden Jahres im Auswahlverfahren entschieden.   
 

• Der jeweilige Beginn der Studienförderung ist der Beginn des Wintersemesters/ Jahr. 
 

 

Voraussetzungen für den Einstieg in das Studienförderprogramm der CAC:   
 

• Erfolgreich bestandenes gymnasiales oder Fachabitur. Der Notendurchschnitt aller 
Prüfungsnoten liegt bei max. 2,5.  
 

• Die Bewerbung für einen Einstieg in unser Studienförderprogramm kann zusätzlich 
spätestens bis zum Ende des zweiten Studienjahres erfolgen.  
 
Die Zugangsvoraussetzungen sind der erfolgreiche Abschluss aller bis dahin 
abzuschließenden Studienfächer, die nach Studienordnung nachzuweisen sind.  
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Wie lange kann der Student/in die Studienförderung erhalten?    
 
Sie ist grundsätzlich auf die Dauer der jeweiligen Regelstudienzeit, längstens für 5 Jahre, 
ausgerichtet. Auf Antrag kann die Förderung über die Regelstudienzeit hinaus erfolgen, sofern 
hierzu wichtige Gründe vorliegen, die in der Person oder in der fachlichen Ausrichtung des 
Studienganges liegen. Der Antrag auf Verlängerung kann nur von der Geschäftsführung der 
CAC genehmigt werden. 
 
 
 

Durchführung: 
 

• Der zu fördernde Student erhält einen Studienfördervertrag. Dieser Studienfördervertrag 
wird vorläufig für ein Studienjahr befristet ausgereicht. Vier Wochen vor Ende der 
Befristung wird mit dem Stundenten/in in einem Eignungsgespräch über eine 
erfolgreiche unbefristete Fortsetzung des Fördervertrages entschieden. Eine Kopie des 
Gesprächsprotokolls geht jeweils an den Stundenten/in und die Personalabteilung.  
 

• Alle Praktika und die Diplomarbeit werden in der CAC von den zugeordneten und 
namentlich benannten Mentoren begleitet und zum bestmöglichen Erfolg geführt. 
 

• Alle studienfreien Zeiten erbringt der Student/in in zusätzlichen Praktika in der CAC, 
wobei dem Studenten/in mindestens acht  Wochen/ Kalenderjahr  zur Erholung zur 
Verfügung stehen. 
 

• Neben der jederzeit fachlichen Betreuung im gesamten Studium wird dem von der CAC 
geförderte Student/in gemäß Studienfördervertrag ein zinsloses Darlehen in Höhe von 
200,00 EUR / Monat zuerkannt. 
 
Sofern nach Ende des befristeten Zeitraums von einem Jahr der Studienfördervertrag 
nicht erfolgreich unbefristet weitergeführt werden kann, ist in diesem Falle dieses 
zinslose Darlehen nicht rückzahlungspflichtig.   
 
Sofort rückzahlungspflichtig wird dann das zinslose Darlehen, wenn der Student/in nach 
Ende des Studiums  eine Beschäftigung außerhalb der CAC aufnimmt.  
 

• Sofern bei einer Laufzeit des zinslosen Darlehens von max. 5 Jahren i. H. v. max. 
12.000 EUR die vom Gesetzgeber festgelegte Freigrenze für den Sachbezugswert von 
44,00 EUR überschritten wird, ist lediglich nach 4,4 Jahren Laufzeit für die 
Gesamtsumme des ausgereichten zinslosen Darlehens ein monatlicher Betrag von 
50,00 EUR  zu versteuern.  
Der Student/in kann allerdings auch auf die Versteuerung des zinslosen Darlehens 
verzichten. Hierfür liegt die max. Grenze  einer Ausreichung des zinslosen Darlehens bei 
10.560,00 EUR.  
    

• Mit der Ausreichung dieses zinslosen Darlehens ist der Student/in für 
Dienstbeauftragungen während seiner studienfreien Zeiten in der CAC weltweit 
unfallversichert. 
Bei Beauftragung des Studenten/ in durch die CAC an einen anderen Tätigkeitsort als 
Chemnitz gilt die Reisekostenordnung der CAC. 
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• Im Studienförderprogramm werden die Studenten/in zu drei verschiedenen Seminaren 
eingeladen. Diese Seminare sind Inhalt des jeweiligen Schulungsplanes/ Kalenderjahr 
und werden vor Beginn von der Geschäftsführung genehmigt.  
 
Seminarschwerpunkte: 
 
- Einführung in die Abwicklungsprozesse des Chemieanlagenbaues, spezielle Schulung 
  der  Abwicklungsprozesse der CAC incl. Schulung über technische Sicherheit/  
  Qualitätsmanagement. 
- Präsentationstechniken / Rhetorik 
- 5 Doppelstunden Sprachqualifikation, speziell Training Fachenglisch 
  Chemieanlagenbau   

 
 
 

Förderfähige Studiengänge: 
 

• Maschinenbau (Schwerpunkt/ Spezialisierung nach Absprache) 

• Verfahrenstechnik 

• Chemieingenieurwesen 

• Wirtschaftsingenieurwesen (Spezialisierung nach Absprache) 

• Elektrotechnik 

• Werkstofftechnik/ Werkstoffwissenschaften 
 
Weitere Studienrichtungen nach Bedarf und Absprache. 
 
 
Ihr Kontakt: 
 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH 
Anja Mierisch/ Personalreferentin 
Augustusburger Straße 34 
D-09111 Chemnitz 
Tel: 0371-6899350 
Fax: 0371-6899352 
karriere@cac-chem.de  
 
www.cac-chem.de/karriere_studenten 


